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A. Amtliche Bekanntmachungen des 

Salzlandkreises 
 

 Rechtsverordnung des Salzlandkrei-
ses zu den Abweichungen von der 
Testpflicht bei Unterschreitung der 
Sieben-Tage-Inzidenz von 35 

 
Aufgrund von § 32 Satz 1 und 2 und § 54 
Satz 1 in Verbindung mit §§ 28 Abs. 1, 28a 
des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 
20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
07. Mai 2021 (BGBl. I S. 850, 856), in Ver-
bindung mit § 11 der COVID-19-Schutz-
maßnahmen-Ausnahmeverordnung vom 
08. Mai 2021 (BAnz AT 8.5.2021 V1) so-
wie § 16 Abs. 3 und 5 der Vierzehnten Ver-
ordnung über Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Ausbreitung des neuartigen 
Coronavirus SARS-CoV-2 in Sachsen-An-
halt (Vierzehnte SARS-CoV-2-Eindäm-
mungsverordnung - 14. SARS-CoV-2-
EindV) vom 16. Juni 2021 (GVBl. LSA       
S. 302) in der Fassung der Verordnung zur 
Änderung der Vierzehnten SARS-CoV-2-
Eindämmungsverordnung vom 17. Juni 
2021 (GVBl. LSA S. 327) wird verordnet: 

 
Präambel 

 
Der Salzlandkreis macht mit dieser 
Rechtsverordnung von der ihm nach § 16 
Abs. 3 und 5 der 14. SARS-CoV-2-EindV 
eingeräumten Möglichkeit Gebrauch, in 
bestimmten Bereichen Ausnahmen von 
der Testpflicht bei einer stabilen Sieben-
Tage-Inzidenz von unter 35 an zehn aufei-
nanderfolgenden Tagen ab Inkrafttreten 
der 14. SARS-CoV-2-EindV zuzulassen. 

 
§ 1  

       Feststellung der Unterschreitung der  
            Sieben-Tage-Inzidenz von 35 

 
Es wird gemäß § 16 Abs. 3 und Abs. 5 
der 14. SARS-CoV-2-EindV festgestellt, 
dass im Salzlandkreis die Sieben-Tage-
Inzidenz einen Wert von 35 an zehn auf-
einanderfolgenden Tagen ab Inkrafttre-
ten der 14. SARS-CoV-2-EindV unter-
schreitet. 
 
 
 
 

     
       § 2 

Abweichende Regelungen  
von der Testpflicht 

 
Nach § 16 Abs. 3 der 14. SARS-CoV-2-
EindV bedarf es im Salzlandkreis abwei-
chend von den Reglungen in der 14. SARS-
CoV-2-EindV zu verpflichtenden Testun-
gen bei den folgenden Veranstaltungen, 
Einrichtungen und Angeboten keiner Test-
pflicht: 
 
a) Außerschulische Bildungsangebote und 

Angebote von öffentlichen und privaten 
Bildungseinrichtungen sowie vergleich-
barer Einrichtungen nach § 5 Abs. 1 
Satz 1 der 14. SARS-CoV-2-EindV, 

 
b) Kultureinrichtungen nach § 6 Abs. 3 der 

14. SARS-CoV-2-EindV, 
 
c) Stadt- und Naturführungen nach § 8 

Abs. 4 der 14. SARS-CoV-2-EindV, 
 
d) Geschlossene Räume von Gaststätten 

im Sinne des Gaststättengesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt und Einrichtun-
gen der Hochschulgastronomie der Stu-
dentenwerke Sachsen-Anhalt nach § 9 
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 der 14. SARS-
CoV-2-EindV, 

 
e) Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen 

und privaten Sportanlagen nach § 11 
Abs. 1, 3 und 4 der 14. SARS-CoV-2-
EindV mit Ausnahme der Teilnehmer an 
Wettkämpfen.   

 
                                   § 3 
            Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
Diese Rechtsverordnung tritt am                 
27. Juni 2021 in Kraft und mit Ablauf des 
14. Juli 2021 außer Kraft. Die Regelung des 
§ 16 Abs. 4 der 14. SARS-CoV-2-EindV 
bleibt unberührt. 
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Begründung 

 
Die Landesregierung kann die ihr oblie-
gende Ermächtigung, Rechtsverordnungen 
zu erlassen, gemäß Art. 80 Abs. 1 Satz 4 
Grundgesetz (GG) i. V. m. § 32 IfSG auf an-
dere Stellen übertragen. In der Ermächti-
gungsnorm ist somit nach Art. 80 Abs. 1 
Satz 4 vorgesehen, dass Ermächtigungen  
durch Rechtsverordnung übertragen wer-
den können (sog. Subdelegation). Durch 
die Subdelegation in § 16 der 14. SARS-
CoV-2-EindV wird der Salzlandkreis durch 
die Landesregierung ermächtigt, abstrakt-
generelle Regelungen durch Rechtsverord-
nung zu treffen, um auf das jeweilige regio-
nale Infektionsgeschehen reagieren und 
die Schutzmaßnahmen entsprechend an-
passen zu können. 
 
1. 
Nach § 16 Abs. 3 der 14. SARS-CoV-2-
EindV kann, sofern in einem Landkreis oder 
einer kreisfreien Stadt die Sieben-Tage-In-
zidenz einen Wert von 35 an zehn aufei-
nanderfolgenden Tagen unterschreitet, ab 
dem darauffolgenden Tag durch Rechts-
verordnung von der Testpflicht bei den fol-
genden Veranstaltungen, Einrichtungen 
und Angeboten abgewichen werden: 
 
- außerschulische Bildungsangebote von  

öffentlichen und privaten Bildungseinrich-
tungen sowie vergleichbarer Einrichtun-
gen nach § 5 Abs. 1 Satz 1, 

 
-  Kultureinrichtungen nach § 6 Abs. 3, 
 
-  Stadt- und Naturführungen nach § 8 
   Abs. 4, 
 
-  geschlossene Räume von Gaststätten im 

Sinne des Gaststättengesetzes des Lan-
des Sachsen-Anhalt und Eirichtungen der 
Hochschulgastronomie der Studenten-
werke Sachsen-Anhalt nach § 9 Abs. 1 
Satz 1 und Abs. 4, 

 
- Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen 

Sportanlagen nach § 11 Abs. 1, 3 und 4 
mit Ausnahme der Teilnehmer an Wett-
kämpfen. 

 

 

 

 

 

Gemäß § 16 Abs. 5 Satz 1 der 14. SARS-
CoV-2-EindV ist bei der Ermittlung des Zeit-
raums in Abs. 3 der Zeitraum vor Inkrafttre-
ten der 14. SARS-CoV-2-EindV nicht zu be-
rücksichtigen. Für die Rate der Neuinfekti-
onen mit dem neuartigen Coronavirus 
SARS-CoV-2 je 100.000 Einwohner ist die 
Veröffentlichung des Robert Koch-Instituts 
auf der Internetseite https://www.rki.de/inzi-
denzen maßgeblich. 
 
2.  
Die Landkreise und kreisfreien Städte kön-
nen demnach durch Rechtsverordnung für 
die in § 16 Abs. 3 der 14. SARS-CoV-2-
EindV genannten Einrichtungen die Test-
verpflichtung entfallen lassen. Dem Land-
kreis oder der kreisfreien Stadt kommt hier-
bei ein Ermessen zu, ob und bei welchen 
der genannten Einrichtungen von der Test-
pflicht abgesehen werden soll. 
 
Im Salzlandkreis unterschreitet die Sieben-
Tage-Inzidenz ab dem Inkrafttreten der   
14. SARS-CoV-2-EindV zum 17. Juni 2021 
an zehn aufeinanderfolgenden Tagen (bis 
zum 26. Juni 2021) einen Wert von 35. Der 
Inzidenzwert liegt stabil im einstelligen Be-
reich mit abfallender Tendenz, so dass der 
Salzlandkreis von dem ihm eingeräumten 
Ermessen dahingehend Gebrauch macht, 
für die gesamten in § 16 Abs. 3 der             
14. SARS-CoV-2-EindV genannten Berei-
che die Testverpflichtung entfallen zu las-
sen. Die gesunkenen Infektionszahlen im 
Salzlandkreis und die guten Fortschritte der 
Impfkampagne lassen für diese weiterge-
hende Lockerung vollumfänglich Raum, 
ohne für einzelne in § 16 Abs. 3 Nr. 1 bis 5 
der 14. SARS-CoV-2-EindV genannte Be-
reiche die Testpflicht aufrechtzuerhalten. 
 
Die in § 16 Abs. 3 Nr. 1 bis 5 der 14. SARS-
CoV-2-EindV genannten Veranstaltungen, 
Einrichtungen und Angebote dürfen somit 
ohne die Vorlage einer Bescheinigung über 
ein negatives Testergebnis oder Durchfüh-
rung eines Selbsttests vor Ort unter Auf-
sicht betreten bzw. genutzt werden. 
 
3.  
Diese Verordnung tritt zum 27. Juni 2021 in 
Kraft und mit Ablauf des 14. Juli 2021 außer 
Kraft. 
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Abweichendes gilt dann, wenn im Salzland-
kreis die Sieben-Tage-Inzidenz wieder ei-
nen Wert von 35 an drei aufeinanderfolgen-
den Tagen überschreitet. Für diesen Fall 
regelt § 16 Abs. 4 der 14. SARS-CoV-2-
EindV, dass diese Rechtsverordnung am 
darauffolgenden Tag aufzuheben ist.    
 
Hinweis: 
Diese Verordnung gilt gemäß § 1a i. V. m. 
§ 2 Abs. 1, Abs. 4 des Gesetzes über die 
Verkündung von Verordnungen des Lan-
des Sachsen-Anhalt (VVerkG LSA) durch 
Veröffentlichung im Internet unter 
www.salzlandkreis.de als bekannt gege-
ben. Die Verkündung wird unverzüglich im 
Amtsblatt des Salzlandkreises nachgeholt. 
 
Bernburg (Saale), den 26. Juni 2021 

 
 
gez. Markus Bauer 
Landrat 
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